
Vorwort 
Das Allgemeine Verwaltungsrecht mit seinen Rechtsinstituten, seinen 

Grundsätzen und seiner inneren Systematik muß sich an dem Fortgang der 
Staatsaufgaben und an der Entwicklung der Rechtsformen des Verwaltungs-
handelns orientieren. Autoren und Herausgeber haben sich das Ziel gesetzt, 
die damit gestellten Anforderungen zu erreichen. Das Buch ist zuerst auf die 
Bedürfnisse der Studenten zugeschnitten. Ihnen will es allerdings mehr geben 
als eine Einführung oder ein Kurzlehrbuch. Auf der anderen Seite bringt es 
die Absicht, ein Hilfsmittel für Studium und Prüfung zur Verfügung zu 
stellen, mit sich, daß nach Stoffverarbeitung und Darstellung nicht die An-
sprüche eines großen Lehrbuchs oder Handbuchs angestrebt werden. Autoren 
und Herausgeber haben freilich auch das Ziel verfolgt, durch die selb-
ständige Behandlung des umfangreichen Materials und durch die Auseinander-
setzung mit Literatur und Rechtsprechung zur wissenschaftlichen Durch-
dringung des Allgemeinen Verwaltungsrechts beizutragen und dem Interesse 
der Praxis an den dogmatischen Grundlagen und Zusammenhängen des 
Verwaltungsrechts entgegenzukommen. 

Das Werk ist eine Gemeinschaftsarbeit. Autoren und Herausgeber war von 
Anbeginn klar, daß die Gesamtdarstellung des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts durch mehrere Autoren ein Wagnis ist. Diese Überzeugung hat sich 
im Verlauf der Entstehung des Werkes bestätigt und noch verstärkt. Sie 
hoffen aber, daß es — bei aller Unterschiedlichkeit der acht Autoren in 
einzelnen Standpunkten — gelungen ist, ein Werk zustande zu bringen, 
das durch die Verbindung systematischen Vorgehens mit eingearbeiteten 
Fällen und Beispielen sowohl eine Veranschaulichung der Fragestellungen 
und Probleme des Allgemeinen Verwaltungsrechts als auch eine wissen-
schaftliche Fundierung dieses Rechtsgebiets fördern kann. 

Jeder Autor trägt für seinen Beitrag die alleinige Verantwortung. Der 3. Teil 
des Lehrbuchs über das Verwaltungshandeln ist von den Herausgebern ge-
meinsam erarbeitet worden, wobei die Verantwortung für die §§ 10 II 1—4 
und 7, 11, 17 21—32 bei Hans-Uwe Erichsen und für die §§ 10 I, II 5 und 
6, 12—16, 18—20, 33—35 bei Wolfgang Martens liegt. 

Die wichtigsten Grundsätze des Allgemeinen Verwaltungsrechts haben 
Eingang in den Entwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes 
gefunden. Dieser Entwurf, dessen Regelungen das Lehrbuch in besonderem 
Maße berücksichtigt, ist daher als Anhang abgedruckt. Die Autoren sind 
überzeugt, daß auf diese Weise den Studierenden der Zugang zum Verwal-
tungsrecht wesentlich erleichtert wird. 



VI Vorwort 

Margarete Glock, Bärbel Kaiser-Schuhe, Angelika Keil, Annemarie Kleyn-
mans, Annegret Nagel, Rainer Hegenbarth, Falko Jeuthe, Dr. Reiner Klenke, 
Otto B. Ludof, Karlheinz Lenkaitis, Heinz-Gerd Sokolish; frühere oder gegen-
wärtige Mitarbeiter des Lehrstuhls für öffentliches Recht I an der Ruhr-Uni-
versität Bodium, haben an der technischen Herstellung und Vereinheitlichung 
des Manuskripts entscheidenden Anteil gehabt. Dafür und für manche sachliche 
Anregung zum Beitrag der Herausgeber sei ihnen auch an dieser Stelle herzlich 
gedankt. 

Für Kritik und Anregungen sind Autoren und Herausgeber dankbar. 


